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1. Vorbemerkung

Mit dem Mietrechtsnovellierungsgesetz vom 5. Marz 2015 wurde in § 556d Abs. 2 BGB
die gesetzliche Grundlage fiir eine Begrenzung der zuldssigen Miethohe zu Mietbeginn
geschaffen (Mietpreisbremse). Die Bundeslander werden darin ermachtigt, Gebiete zu
bestimmen, in denen der Wohnungsmarkt angespannt ist. Zum Oktober 2025 lauft die
geltende Mietpreisbremsenverordnung in Rheinland-Pfalz aus. Von einer Verlangerung
der Verordnungsermachtigung nach §556d BGB, die derzeit auf den 31.12.2025 befristet
ist, wird ausgegangen.

Vor diesem Hintergrund hat das Finanzministerium empirica gebeten, angespannte Woh-
nungsmarkte zu identifizieren.

Bereits im Jahr 2014 hat empirica im Rahmen des Wohnungsmarktgutachtens erstmals
fiir die Kappungsgrenzenverordnung angespannte Wohnungsmarkte in Rheinland-Pfalz
identifiziert. Eine entsprechende Analyse erfolgte ein Jahr spater erneut im Kontext der
Mietpreisbremse. In den Jahren 2019 und 2020 wurden die Auswertungen nochmals ak-
tualisiert. In den folgenden Jahren hat empirica zudem Gutachten zur Identifizierung an-
gespannter Wohnungsmarkte in Rheinland-Pfalz gemal} des neuen § 201a BauGB mit ab-
weichender Methodik erstellt. Zuletzt erfolgte 2024 eine Aktualisierung der Analyse an-
gespannter Wohnungsmarkte vor dem Hintergrund der Kappungsgrenzenverordnung.

Mit dem vorliegenden Gutachten werden die Wohnungsmarkte in Rheinland-Pfalz analy-
siert und angespannte Wohnungsmarkte identifiziert. Methodisch orientiert sich die Vor-
gehensweise dabei an den bereits vorliegenden empirica-Gutachten fiir das Land Rhein-
land-Pfalz.
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2. Identifizierung angespannter Wohnungsmarkte in RLP (Stand 2025)

Der Gesetzgeber fiihrt in § 556d Abs. 2 BGB vier Kriterien auf, die auf einen angespannten
Wohnungsmarkt hinweisen konnten. Wie in den bereits vorliegenden Gutachten fiir das
Land-Rheinland-Pfalz werden diese jeweils durch entsprechende Indikatoren abgebildet.
Zur eigentlichen ldentifizierung angespannter Wohnungsmarkte werden die beiden Krite-
rien ,Mietbelastung” und ,Leerstand” herangezogen.

Im Folgenden werden daher die Mietbelastung in Rheinland-Pfalz zum aktuellen Stand fiir
das Jahr 2024 und der Leerstand fiir das Jahr 2023 auf Ebene der kreisfreien Stadte und
Landkreise betrachtet. Die Grenzwerte bleiben dabei unverdndert: Zur Definition von
,deutlich {iberdurchschnittliche” Mietbelastung wird weiterhin ein 20 %-Grenzwert ver-
wendet (20 % iliber dem bundesweiten Durchschnitt) und ein ,geringer” Leerstand wird
bei einer Leerstandsquote von unter 4 % attestiert.

2.1 Leerstand

Die Berechnung der Leerstandsquote erfolgt auf Basis der Ergebnisse des Zensus 2022.
Maligeblich ist dabei der Leerstand fiir Mehrfamilienhduser. Dieser wurde anhand des
CBRE-empirica-Leerstandsindex vom Zensusstichtag bis zum Datenrand des 31.12.2023
fortgeschrieben.

Ergebnis: Am niedrigsten in Rheinland-Pfalz ist im Jahr 2023 die (fortgeschriebene) Leer-
standquote in der Stadt Mainz mit 2,2 %, gefolgt von den Stadten Ludwigshafen am Rhein
und Landau in der Pfalz mit weniger als 3 % (Tabelle 1). Insgesamt betragt in sieben kreis-
freien Stadten und in drei Landkreisen die Leerstandsquote weniger als 4 %. In den wei-
teren 26 kreisfreien Stadten und Landkreisen liegt die Leerstandsquote (iber 4 %.
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Tabelle 1: Fortschreibung des Leerstands nach Zensus 2022 in Rheinland-
Pfalz bis 2023
Koblenz (KS) 3,7%
Ahrweiler (LK) 8,3%
Altenkirchen (Westerwald) (LK) 6,3%
Bad Kreuznach (LK) 4,2%
Birkenfeld (LK) 7,7%
Cochem-Zell (LK) 8,3%
Mayen-Koblenz (LK) 4,5%
Neuwied (LK) 4,7%
Rhein-Hunsriick-Kreis (LK) 8,3%
Rhein-Lahn-Kreis (LK) 5,9%
Westerwaldkreis (LK) 4,8%
Trier (KS) 5,2%
Bernkastel-Wittlich (LK) 6,5%
Eifelkreis Bitburg-Prim (LK) 6,5%
Vulkaneifel (LK) 7,3%
Trier-Saarburg (LK) 5,3%
Frankenthal (Pfalz) (KS) 3,0%
Kaiserslautern (KS) 4,2%
Landau in der Pfalz (KS) 2,8%
Ludwigshafen am Rhein (KS) 2,5%
Mainz (KS) 2,2%
Neustadt a. d. W. (KS) 4,6%
Pirmasens (KS) 10,9%
Speyer (KS) 3,3%
Worms (KS) 3,7%
Zweibriicken (KS) 7,2%
Alzey-Worms (LK) 3,8%
Bad Dirkheim (LK) 4,8%
Donnersbergkreis (LK) 6,3%
Germersheim (LK) 3,1%
Kaiserslautern (LK) 6,7%
Kusel (LK) 10,1%
Stdliche WeinstraRe (LK) 5,5%
Rhein-Pfalz-Kreis (LK) 3,1%
Mainz-Bingen (LK) 4,2%
Stidwestpfalz (LK) 10,4%

Rote Markierung, wenn Wert unter 4 %.
Quelle: Destatis (Zensus 2022), CBRE-empirica-Leerstandsindex und eigene Berechnungen empirica

empirica
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2.2 Mietbelastung

Fiir die Mietbelastung auf Kreisebene werden zwei Indikatoren berechnet. Zum einen
die Mietbelastung der verfiigbaren Einkommen der Haushalte vor Ort und zum anderen
bezogen auf die Arbeitnehmerentgelte vor Ort.

Datengrundlage zu den Einkommen sind die Kreisergebnisse der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen der Lander (VGRdL) zu den Arbeitnehmerentgelten und Haushaltsein-
kommen fiir das Jahr 2022. Die Arbeitnehmerentgelte wurden grundsatzlich anhand der
bereits vorliegenden Landerergebnisse fiir 2023 fortgeschrieben. Die Fortschreibung fiir
2024 erfolgte anhand der Zahlen der VGR des Bundes. Die verfligbaren Einkommen der
privaten Haushalte wurden dagegen sowohl fiir 2023 als auch 2024 anhand der Bundes-
ergebnisse fortgeschrieben, da die Landerergebnisse des VGRdL fiir 2023 aktuell noch
nicht vorliegen.

Zur Berechnung der durchschnittlichen Mietbelastung werden diese ins Verhaltnis gesetzt
zur durchschnittlichen Jahresmiete (nettokalt) im Jahr 2024 und auf den bundesweiten
Durchschnittswert normiert. Datengrundlage zu den Mieten sind die in der empirica-
Preisdatenbank (Basis: VALUE Marktdaten) erfassten Wohnungsangebote aus dem Kalen-
derjahr 2024.
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Tabelle 2: Verfligbares Einkommen, Arbeitnehmerentgelt und Mietbela-
stung in Rheinland-Pfalz und Deutschland 2024
- vor Mainz-Korrektur -

Koblenz (KS} 100 89 94 105
Ahrweiler (LK) 81 101 124 99
Altenkirchen {(Westerwald) (LK) 79 90 102 90
Bad Kreuznach (LK} 82 89 117 107
Birkenfeld (LK) 79 86 99 91
Cochem-Zell (LK) 77 93 103 85
Mayen-Koblenz (LK} 83 95 116 101
Neuwied (LK) 84 94 116 103
Rhein-Hunsriick-Kreis (LK) 84 97 107 92
Rhein-Lahn-Kreis {LK} 87 91 100 96
Westerwaldkreis (LK) 81 99 112 91
Trier (KS) 87 96 i 118 107
Bernkastel-Wittlich (LK) 79 96 116 95
Eifelkreis Bitburg-Prim (LK} 84 95 119 104
Vulkaneifel {LK} 79 96 101 84
Trier-Saarburg (LK) 70 100 153 106
Frankenthal (Pfalz} (KS) 98 90 101 109
Kaiserslautern {(KS}) 90 80 103 117
Landau in der Pfalz (KS) 86 20 126 124
Ludwigshafen am Rhein {KS} 127 81 84 134
Mainz {KS} 119 90 102 134
Neustadt a. d. W. (KS} 80 110 132 97
Pirmasens (KS) 82 81 76 77
Speyer (KS) 91 105 133 116
Worms (KS) 86 84 151 123
Zweibriicken (KS) 91 87 86 89
Alzey-Worms (LK} 77 97 144 114
Bad Diirkheim {LK) 73 111 153 100
Donnersbergkreis (LK} 80 94 114 97
Germersheim (LK) 97 95 106 109
Kaiserslautern (LK} 75 89 135 113
Kusel (LK) 73 88 109 91
Sudliche WeinstralRe (LK) 81 101 130 103
Rhein-Pfalz-Kreis (LK} 77 111 151 104
Mainz-Bingen (LK) 97 110 112 99
Stuidwestpfalz (LK} 70 101 113 78
Rheinland-Pfalz 90 95 110 103
Deutschland 100 100 100 100

Quelle: VGRdL, Destatis und empirica-Preisdatenbank (Basis: VALUE Marktdaten), eigene Berechnungen
empirica

empirica
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Bei der Berechnung der Arbeithehmerentgelt-Mietbelastung fallt der sprunghafte Anstieg
um 19% in Mainz von 2021 auf 2022 auf. Der Anstieg kann fast vollstdndig auf einen An-
stieg der gezahlten Arbeitnehmerentgelte im Wirtschaftsbereich , Finanz-, Versicherungs-
und Unternehmensdienstleister; Grundstiicks- u. Wohnungswesen” zuriickgefiihrt wer-
den, zu dem auch der Wirtschaftsabschnitt ,Forschung und Entwicklung”, zu dem Unter-
nehmen ,Biontech” gehort. Dieses entwickelte einen der meistverbreiteten Impfstoffe
gegen den Coronavirus, was einen Umsatzsprung im Jahr 2022 zu Folge hatte. Im Jahr
2023 ging dann mit dem Abebben der Corona-Pandemie auch der Umsatz wieder zurtick.

Dieser voriibergehende Umsatzsprung fiihrte zu einem entsprechenden Sprung in den
durchschnittlichen Arbeitnehmerentgelten in der Stadt Mainz und in der Folge zu einer
deutlich unterdurchschnittlichen Mietbelastung im Jahr 2022, wobei aus den Daten der
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung schon aus Datenschutzgriinden unbekannt bleibt,
liber welchen Mechanismus der Umsatzanstieg zu einem Anstieg der Arbeitnehmerent-
gelte fiihrte. Moglich wére es z.B., dass es sich um Bonuszahlungen an die Arbeitnehmer
der Biontech gehandelt hat. Mit dem Abebben der Corona-Pandemie diirften die durch-
schnittlichen Arbeitnehmerentgelte in Mainz wieder gesunken sein. Leider liegen aller-
dings die Kreisergebnisse fiir das Jahr 2023 noch nicht vor. Das bereits vorliegende Lan-
desergebnis fiir das durchschnittliche Arbeithehmerentgelt in Rheinland-Pfalz zeigt aber
einen Riickgang an.

Grundsatzlich wiirde sich daher die Frage stellen, wie dieser einmalige und kurze Anstieg
der Arbeitnehmerentgelte und dem damit einhergehenden Riickgang der Mietbelastung
der Arbeitnehmer in Bezug auf die Mietwohnungsmarktanspannung zu werten ist. Wir
hielten es vor dem Hintergrund erstens des nur einjahrigen Riickganges der Mietbela-
stung sowie zweitens der UngleichmaRigkeit der Entgelterhéhung (nur Biontech-Arbeit-
nehmer) fiir unangemessen, den Wohnungsmarkt in der Stadt Mainz fiir genau ein Jahr
als nicht angespannt zu werten. Allerdings ist diese Frage ohnehin rein akademischer Na-
tur, da zum einen die Arbeitnehmerentgelte bereits wieder gesunken sein diirften (auch
wenn die Kreisergebnisse noch nicht vorliegen) und zum zweiten, da die Mietbelastung in
Bezug auf die verfligbaren Einkommen nicht diesem Sondereffekt unterliegt und ohnehin
fiir sich genommen bereits einen angespannten Wohnungsmarkt identifiziert.

Die Biontech-Sonderkonjunktur in Mainz hat allerdings auch einen Einfluss auf die Berech-
nung der Mietbelastung im restlichen Bundesland. Das Problem ist, dass die Kreisergeb-
nisse zu den Arbeitnehmerentgelten fiir das Jahr 2023 noch nicht vorliegen und daher
eine Fortschreibung auf die Jahre 2023 und 2024 notwendig ist. Normalerweise werden
solche Fortschreibungen um ein oder zwei Jahre mittels der Landesergebnisse vorgenom-
men, die Abweichungen zwischen der tatsachlichen Entwicklung und der Fortschreibung
sind dabei normalerweise geringfiigig. Aufgrund der Stirke des Biontech-Effektes ist dies
diesmal aber nicht der Fall.

Der Biontech-Effekt ist sogar so grof3, dass sowohl im Jahr 2022 — im Jahr des Anstiegs —
als auch im Jahr 2023 — als die Sonderkonjunktur wieder endete - nicht nur die Wach-
stumsrate des Landes-BIPs sondern sogar die bundesdeutsche merklich beeinflusst wur-
den. So berichtet das Handelsblatt, dass der Biontech-Effekt im Jahr 2022 ein Flinftel des
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Wirtschaftswachstums Deutschlands ausmachte und der negative Biontech-Effekt die
bundesdeutsche Wachstumsrate um 0,33% gesenkt hitte.!

Eine Fortschreibung der Kreisergebnisse aller Kreise in Rheinland-Pfalz auf das Jahr 2023
unterliegt dabei dem besonderen Problem, dass nur der negative Biontech-Effekt fortge-
schrieben werden wiirde, da fiir das 2022 bereits die tatsachlichen Ergebnisse vorliegen.
Die Folge wire eine Unterschatzung der Arbeithehmerentgelte und damit ein rein stati-
stischer Anstieg der Mietbelastung in allen Kreisen des Landes.

Um diese Verzerrung in den fortgeschriebenen Arbeitnehmerentgelten zu verhindern,
wurden die Arbeitnehmerentgelte aus 2022 in der Stadt Mainz korrigiert, indem der deut-
liche Anstieg im Sektor , Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister; Grund-
stiicks- u. Wohnungswesen” herausgerechnet wurde, d.h. die Arbeithnehmerentgelte wur-
den um das Wachstum zum Vorjahr (1,26 Milliarden Euro) reduziert. Damit sinkt das Ar-
beitnehmerentgelt pro Arbeitnehmer 2022 in Mainz um 8.231€ und in Rheinland-Pfalz um
durchschnittlich 674€. Von dieser niedrigeren Ausgangsbasis wurden dann die Arbeitneh-
merentgelte auf das Jahr 2023 fortgeschrieben. Fiir die Ergebnisse siehe Tabelle 3.

Sobald die amtliche Fortschreibung der Arbeitnehmerentgelte auf Kreisebene vorliegt
(vermutlich November 2025), kann der Indikator wieder ohne Korrektur berechnet wer-
den. Wir gehen dabei von einer eher geringfligigen und vermutlich nicht ergebnisrelevan-
ten Verschiebung aus.

Nochmals sei darauf hingewiesen, dass die starke Korrektur der Arbeitnehmerentgelte in
der Stadt Mainz keinen Einfluss auf die Identifizierung als angespannten Wohnungsmarkt
hat. Auch ohne Korrektur ware aufgrund des zweiten Indikators (Mietbelastung der ver-
fligbaren Einkommen) der Wohnungsmarkt dort als angespannt identifiziert worden.

Ergebnis: In Rheinland-Pfalz ist im Jahr 2024 in drei kreisfreien Stadten und sieben Land-
kreisen die Mietbelastung der Arbeitnehmerentgelte , deutlich iberdurchschnittlich”. Die
Mietbelastung der verfligbaren Haushaltseinkommen ist hingegen nur in den Stadten
Mainz, Ludwigshafen am Rhein, Landau in der Pfalz und Worms , liberdurchschnittlich”.

1 Handelsblatt, Biontech-Zahlen — Wie die Verluste das deutsche BIP senken kdnnten, 9.8.2023, download unter:
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/biontech-zahlen-wie-die-verluste-das-deutsche-bip-druek-
ken-koennten/29306716.html



https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/biontech-zahlen-wie-die-verluste-das-deutsche-bip-druecken-koennten/29306716.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/biontech-zahlen-wie-die-verluste-das-deutsche-bip-druecken-koennten/29306716.html
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Tabelle 3: Verfligbares Einkommen, Arbeitnehmerentgelt und Mietbela-
stung in Rheinland-Pfalz und Deutschland 2024
- nach Mainz-Korrektur -

Koblenz (KS) 101 89 92 105
Ahrweiler (LK) 82 101 122 99
Altenkirchen (Westerwald} (LK) 81 90 100 90
Bad Kreuznach (LK) 83 89 115 107
Birkenfeld (LK) 80 86 97 91
Cochem-Zell (LK) 78 93 101 85
Mayen-Koblenz (LK} 84 95 114 101
Neuwied (LK) 85 94 114 103
Rhein-Hunsrick-Kreis (LK) 85 97 105 92
Rhein-Lahn-Kreis (LK) 88 91 99 96
Westerwaldkreis (LK) 82 99 111 91
Trier (KS) 89 9% i 116 107
Bernkastel-Wittlich (LK) 80 96 114 95
Eifelkreis Bitburg-Priim (LK) 85 95 117 104
Vulkaneifel (LK) 81 96 99 84
Trier-Saarburg (LK) 71 100 150 106
Frankenthal (Pfalz) (KS) 100 90 99 109
Kaiserslautern (KS) 92 80 102 117
Landau in der Pfalz (KS}) 87 90 124 121
Ludwigshafen am Rhein (KS) 129 81 83 131
Mainz (KS) 104 90 116 134
Neustadt a. d. W. (KS) 82 110 130 97
Pirmasens (KS}) 83 81 75 77
Speyer (KS) 92 105 131 116
Worms (KS) 87 84 119 123
Zweibricken (KS) 92 87 85 89
Alzey-Worms (LK} 78 97 142 114
Bad Durkheim (LK) 74 111 151 100
Donnersbergkreis (LK) 82 94 112 97
Germersheim (LK) 99 95 104 109
Kaiserslautern (LK) 76 89 133 113
Kusel (LK) 74 88 108 91
Sudliche WeinstraRe (LK) 82 101 128 103
Rhein-Pfalz-Kreis (LK) 78 111 149 104
Mainz-Bingen (LK) 99 110 110 99
Sltdwestpfalz (LK) 71 101 111 78
Rheinland-Pfalz 90 95 110 103
Deutschland 100 100 100 100

Rote Markierung, wenn Wert 120 und gréRBer.
Quelle: VGRdL, Destatis und empirica-Preisdatenbank (Basis: VALUE Marktdaten), eigene Berechnungen
empirica

empirica












	1. Vorbemerkung
	2. Identifizierung angespannter Wohnungsmärkte in RLP (Stand 2025)
	3. Zusammenfassung und Empfehlung
	ANHANG

